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RS VwGH Erkenntnis 1990/05/31
90/09/0003

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.05.1990

Rechtssatz

Der Umstand, daß die zuständige Verwaltungsbehörde nicht von der Verordnungsermächtigung nach den §§ 13 und

14 AuslBG Gebrauch gemacht hat, hindert nicht die Berücksichtigung der dort angesprochenen (wichtigen ö  bzw

gesamtwirtschaftlichen) Interessen im Verfahren nach § 4 Abs 1 AuslBG.

Im RIS seit

11.07.2001

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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